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Stadt Grimmen Grimmen, 11.07.2014  

N i e d e r s c h r i f t
über die Sitzung der Stadtvertretung (05/2014) am Donnerstag, dem 10.07.2014, 18:30 Uhr, im Sitzungssaal des 
Rathauses 
 
Anwesend: StP Glawe StV Bathke StV Dillner StV Gierke StV Gladrow

 StV Gradtke StV Grünwald StV Hanus StV Herzberg StV Jeske
 StV Klasen StV Latendorf  StV Manthey StV Scholz 

StV Witt StV Wohlfahrt

Stadtrat Wildgans Stadträtin Hübner FBL Niedermeyer
VAe Dünow (Protokollführer)

1.Eröffnung der Sitzung
StP Glawe eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
StP Glawe stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 

Sodann wird nach folgender Tagesordnung verfahren:

A) Öffentlicher Teil

TOP-Nr. /
Vorlagen-Nr.:

3. Bürgerfragestunde
4. Kenntnisnahme der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung der 

Stadtvertretung (03/2014) vom 22.05.2014
5. Genehmigung der Niederschrift über die konstituierende Sitzung der 

Stadtvertretung (04/2014) vom 19.06.2014
6. 29/2014 -StV- Festlegung zu Terminen für die Wahl des Bürgermeisters im Jahre 2015
7. 15/2014 -HA- Zweite Änderung der Satzung der Stadt Grimmen über die Erhebung von 

Friedhofsgebühren (Friedhofsgebührensatzung)
8. Anfragen
9. Beantwortung von Anfragen
10. Mitteilungen der Verwaltung

3. Bürgerfragestunde
Es werden keine Fragen gestellt.

4. Kenntnisnahme der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung (03/2014) vom 22.05.2014
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung (03/2014) vom 22.05.2014 wird zur Kenntnis 
genommen.

5. Genehmigung der Niederschrift über die konstituierende Sitzung der Stadtvertretung (04/2014) vom 19.06.2014
StV Klasen rügt zu TOP 13, Vorlage 19/2014 -STV- [Wahl der Mitglieder der nach der Hauptsatzung zu bildenden 
weiteren ständigen Ausschüsse] einen redaktionellen Fehler. Soweit der Fraktion der SPD das Vorschlagsrecht für die 
Besetzung zusteht muss es berichtigt heißen:

„b) Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales -JSA- 
  …
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  Mitglied                                                     Vertreter                                                          Fraktion
  …
  9. Klasen, Katrin Witt, Joachim SPD“

und

„c) Schul- Sport und Kulturausschuss -SKA- 
  …
  Mitglied                                                     Vertreter                                                          Fraktion
  …
  9. Klasen, Katrin Witt, Joachim SPD“

Stadtrat Wildgans weist auf eine notwendige Ergänzung zu TOP 15, Vorlage 21/2014 -StV- [Wahl der Mitglieder in der 
Gesellschafterversammlung der Grimmener Stadtwerke GmbH], hin: in Absatz 2 des Beschlusstextes, letzte Zeile,
muss nach dem Wort „GmbH“ eingefügt werden „mit Wirkung zum 01.07.2014“.

Mit diesen Änderungen wird die Niederschrift über die konstituierende Sitzung der Stadtvertretung (04/2014) vom 
19.06.2014 mit 15 Ja- Stimmen (einstimmig) genehmigt.   

6. 29/2014 -StV- Festlegung zu Terminen für die Wahl des Bürgermeisters im Jahre 2015
Nach längerer kontroverser Diskussion stellt StV Gladrow den Antrag, aus Gründen der Kosteneinsparung die 
Bürgermeisterwahl 2015 zu verschieben und erst zusammen mit der Wahl zum Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2016 
oder zum Bundestag 2017 durchzuführen. 
Dieser Antrag wird mit 1 Ja-Stimme bei 12 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt.

Nunmehr wird mit 14 Ja- Stimmen und 1 Stimmenthaltung folgender Beschluss gefasst:

„Als Tag der Hauptwahl zum Bürgermeister der Stadt Grimmen wird der 

26. April 2015

festgelegt. Tag einer eventuellen Stichwahl ist demnach der 

10. Mai 2015.“

7. 15/2014 -HA- Zweite Änderung der Satzung der Stadt Grimmen über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
(Friedhofsgebührensatzung)
Nach längerer Aussprache wird die Vorlage einvernehmlich an den zuständigen Fachausschuss (Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss -SBA-) zurückverwiesen mit der Maßgabe, dass die in Artikel 1, § 5 angeführten Leistungen zum einen 
genauer definiert werden sollen und daneben auch die Auswahl einzelner Leistungen aus dem gesamten Leistungsangebot
ermöglicht wird. 

StV Latendorf nimmt ab 18.52 Uhr an der Sitzung teil.

8. Anfragen
StV Dillner stellt folgende Anfrage:
„Im Dezember 2012 war ich als Bürger der Stadt Grimmen zur Stadtvertretersitzung erschienen um in der 
Bürgerfragestunde eine Anfrage an die Stadtvertretung zu richten. 
Den Wortlaut finden Sie in der Niederschrift vom 20. Dezember 2012 der genannten Stadtvertretersitzung.

Leider habe ich bis heute trotz Nachfrage im Dezember 2013 keine Antwort erhalten. Vielleicht ist die Nachfrage in der 
heutigen Sitzung doch einmal Grund Fragen der Bürger ernst zu nehmen.“
StV Dillner übergibt dazu einen entsprechenden Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Stadtvertretung am 
20.12.2012.

StP Glawe schlägt vor, die Angelegenheit mit dem Bürgermeister und mit den Fraktionsvorsitzenden zu klären und sichert 
StV Dillner eine zügige Antwort zu. Stadtrat Wildgans stellt klar, dass sich Fragen in der Bürgerfragestunde stets an die 
Stadtvertretung richten und die Stadtvertretung sich nach ihrem Entschluss gegebenenfalls der Verwaltung lediglich als 
Schreibstube bedient.
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Die Fraktion DIE LINKE fragt an zum Thema: Beschluss 09/2014 -HA- der Stadtvertretung vom 22.05.2014:
   „1. Welche Maßnahmen wurden von der Verwaltung eingeleitet, um diesen Beschluss umzusetzen?
    2. Gibt es seitens der Verwaltung Vorbehalte gegen diesen Beschluss? Wenn ja, von wem und wann wird die
    Stadtvertretung darüber informiert?

3. Warum wurde der Energieversorgungsvertrag für die Stadt Grimmen nicht mit den Grimmener Stadtwerken 
abgeschlossen? Mit welchem Ergebnis sind die auf der Beratung am 20.05.2014 angesprochenen 
Nachverhandlungen verlaufen?

4. Warum wurden die von diesem Gremium gewählten Vertreter im Aufsichtsrat und in der 
Gesellschafterversammlung der Grimmener Stadtwerke erst auf einer Sitzung des Aufsichtsrats durch den 
Geschäftsführer bzw. im Vorfeld von Bürgern auf der Straße von dieser Entscheidung der Verwaltung informiert?“

Die Anfrage wird schriftlich beantwortet.

9. Beantwortung von Anfragen
keine

10. Mitteilungen der Verwaltung
keine


